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1 ANLASS UND AUFGABENSTELLUNG 

Der Antragsteller plant die Errichtung von drei Windenergieanlagen (WEA) in der Gemarkung 
Niederlinxweiler (Stadt und Landkreis St. Wendel) im Bereich des TK25-Blattes 6509, 
Quadrant 3. Die geplanten Anlagenstandorte befinden sich zwischen den St. Wendeler 
Gemeindebezirken Niederlinxweiler und Dörrenbach im Bereich des Himmelwaldes. 

Es befinden sich keine Natura 2000-Schutzgebiete (Vogelschutz- oder Flora-Fauna-Habitat-
Gebiete) im Eingriffsbereich wie auch dessen näherem Umfeld. Aufgrund der räumlichen Nähe 
(knapp 2,0 km) zum FFH- und Vogelschutz-Gebiet Ostertal (DE 6509-301) können jedoch nach-
teilige Wirkungen der WEA-Errichtung auf dessen Schutzziele nicht ohne weiteres ausgeschlos-
sen werden. Betrachtungsrelevant sind dabei die gebietsspezifisch genannten Vogel- und 
Fledermausarten. Für darüber hinaus gehende Schutzziele (Lebensraumtypen, sonstige Tier-
arten) ist eine Betroffenheit aufgrund des vorhabenspezifischen Wirkspektrums von WEA in 
Verbindung mit der großen Entfernung der Anlagenstandorte zum Schutzgebiet auszu-
schließen. 

Ziel der Vorprüfung ist es, der zuständigen Naturschutzbehörde ausreichend Informationen zur 
Beurteilung bereitzustellen, ob aufgrund der erwarteten Auswirkungen des Vorhabens die 
Erhaltungs- und Entwicklungsziele des betroffenen Natura 2000-Gebietes erheblich beein-
trächtigt werden können. 

Die vorliegenden Unterlagen orientieren sich am „Leitfaden zur FFH-Verträglichkeitsprüfung im 
Bundesfernstraßenbau“ (BMVBW 2004) und am „Leitfaden zur FFH-Verträglichkeitsprüfung 
beim Aus- und Neubau von Bundeswasserstraßen“ (BMVI 2020). Weiterhin fand der „Leitfaden 
zur Entwicklung der Windenergie gemäß den Naturschutzvorschriften der EU“ (EUROPÄISCHE 

KOMMISSION 2010) Beachtung. 

1.1 Rechtliche Grundlagen 

Rechtsgrundlagen für die Voruntersuchungen der Natura 2000-Verträglichkeit ergeben sich aus 
den §§ 34 und 35 BNatSchG (Bundesnaturschutzgesetz). Nach Art. 6 Abs. 3 FFH-RL (Flora-
Fauna-Habitat-Richtlinie) ist die Verträglichkeit eines Vorhabens mit den Erhaltungszielen von 
Gebieten zu prüfen, 

• die gemäß der Vogelschutzrichtlinie (79/409/EWG, EU-VRL, Vogelschutzrichtlinie) oder 
der Richtlinie zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere 
und Pflanzen (92/43/EWG, FFH-RL) geschützt sind und 

• die durch das Vorhaben einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Plänen oder 
Vorhaben beeinträchtigt werden können. 

Als Vorstufe zur Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung ist im Rahmen der Natura 2000-Verträg-
lichkeitsvorprüfung auf Grundlage vorhandener Unterlagen zu klären, ob es zu erheblichen 
Beeinträchtigungen kommen kann. Sind erhebliche Beeinträchtigungen auf Natura 2000-Ge-
biete nachweislich auszuschließen, so ist eine vertiefende Verträglichkeitsprüfung nicht 
erforderlich.  

Grundsätzlich gilt im Rahmen der Vorprüfung ein strenger Vorsorgegrundsatz: Bereits die 
Möglichkeit einer erheblichen Beeinträchtigung löst die Pflicht zur Durchführung der vertie-
fenden Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung nach § 34 ff. BNatSchG aus (Abb. 1).  

Vorkehrungen zur Vermeidung und Minimierung können im Rahmen der FFH-Vorprüfung nur 
dann berücksichtigt werden, wenn sie zu den Projektmerkmalen gehören. In diesem Fall sind 
sie in den Kapiteln 3 und 4 zu nennen und zu beschreiben. Sollten im Rahmen eines Vorha-
bens dagegen weitergehende Vermeidungsmaßnahmen notwendig sein, um erhebliche Beein-
trächtigungen für die Schutzziele von Natura 2000-Gebieten mit hinreichender Sicherheit 
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ausschließen zu können, ist auf jeden Fall eine (vertiefende) Verträglichkeitsprüfung erforderlich 
(EUROPÄISCHE KOMMISSION 2018). 

Beeinträchtigungen sind getrennt für jedes betroffene Natura 2000-Gebiet zu prognostizieren. 
Es ist nicht relevant, ob ein Vorhaben direkt Flächen innerhalb des Natura 2000-Gebietes in 
Anspruch nimmt oder von außen auf das Gebiet beeinträchtigend einwirkt. Je nach Lage und 
Ausdehnung des betrachteten Gebietes kann es unter Berücksichtigung der vorhabenspezi-
fischen Wirkfaktoren jedoch ausreichend sein, den Untersuchungsumfang auf einen Teil oder 
Teile des Gebiets/der Gebiete zu beschränken. 

Darüber hinaus nennt der „Leitfaden zur Beachtung artenschutzrechtlicher Belange beim 
Ausbau der Windenergienutzung im Saarland“ (VSW & LUA 2013) für Vögel und Fledermäuse 
artspezifische Mindestabstände zu Brutvorkommen sowie erweiterte Prüfbereiche (Vorkommen 
von Nahrungshabitaten, Schlafplätzen oder anderen, wichtigen Habitaten, die regelmäßig 
angeflogen werden). 
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Abbildung 1  Verfahren der Natura 2000 Vorprüfung bzw. Verträglichkeitsprüfung 
   nach Fachkonventionsvorschlägen aus LAMBRECHT & TRAUTNER (2007) 
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1.2 Definition und Ermittlung der Erheblichkeit 

Als Grundlage zur Beurteilung der Erheblichkeit dienen vor allem die Ergebnisse des F & E-
Vorhabens „Ermittlung von erheblichen Beeinträchtigungen im Rahmen der FFH-Verträglich-
keitsuntersuchung“ (LAMBRECHT et al. 2004), ergänzt durch die dazugehörigen Erläuterungen 
der Fachkonventionen (LAMBRECHT & TRAUTNER 2007, Abb. 1).  

Eine Beeinträchtigung ist dann als erheblich einzustufen, wenn die Veränderungen durch das 
Vorhaben dazu führen, dass ein Gebiet seine Funktion in Bezug auf die Erhaltungs- und Ent-
wicklungsziele oder die für den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteile nur noch in einge-
schränktem Umfang erfüllen kann (LAMBRECHT & TRAUTNER 2007). Wichtige Größen, die zur 
Beurteilung der Erheblichkeit eines Eingriffes in einem Natura 2000-Gebiet herangezogen 
werden müssen, sind:  

• Flächenausdehnung der FFH-Lebensraumtypen (FFH-LRT): Je kleinflächiger ein LRT 
innerhalb des Schutzgebietes ist, desto eher ist von einer erheblichen Beeinträchtigung 
auszugehen.  

• Häufigkeit und Abundanz der Arten der FFH- und EU-VRL: Je seltener eine Art ist, desto 
eher ist von einer erheblichen Beeinträchtigung auszugehen.  

• Bedeutsamkeit für das Netzwerk Natura 2000: Je weniger bedeutsame Vorkommen eine 
Art oder ein LRT im gesamten (regionalen) Netzwerk (z.B. auf Basis der naturräumlichen 
Haupteinheit) hat, desto eher ist bei grundsätzlicher Betroffenheit von einer erheblichen 
Beeinträchtigung auszugehen.  

• Erhaltungsgrad (EHG): Je schlechter der EHG eines LRT oder einer Art ist, desto eher ist 
von einer erheblichen Beeinträchtigung auszugehen.  

• Schwellenwert: Ist vorhabenbedingt von einer Unterschreitung des (üblicherweise im 
Gutachten der Grunddatenerhebung festgelegten) Schwellenwertes für einen LRT oder 
eine Art unterschritten, ist von einer erheblichen Beeinträchtigung auszugehen. 

Daraus ist ersichtlich, dass die Frage der Erheblichkeit von Eingriffen nicht pauschal für das 
gesamte Gebiet betrachtet werden kann, sondern anhand der genannten Größen eine art- und 
LRT-spezifische Bewertung (insbesondere hinsichtlich der Erhaltungsziele, des aktuellen 
Erhaltungszustands und ggf. festgelegter Schwellenwerte) erfolgen muss (LAMBRECHT et al. 
2004, LAMBRECHT & TRAUTNER 2007).  

Das weitere Vorgehen ist als schrittweises Abschichtungsverfahren ausgelegt, welches für die 
Erhaltungs- und Entwicklungsziele sowie die Zielarten des Gebietes die potenzielle Betroffen-
heit durch die Planung unter Berücksichtigung ihrer spezifischen Empfindlichkeiten prüft: 

• nicht relevant: Bei diesen Arten/LRT kann bereits im Rahmen der FFH-Vorprüfung eine 
erhebliche Beeinträchtigung sicher ausgeschlossen werden. Sie werden daher, als 
unterhalb der Relevanzschwelle liegend, in der FFH-Verträglichkeitsprüfung nicht weiter 
behandelt.  

• relevant, aber unerheblich: Nach der FFH-Verträglichkeitsprüfung sind entweder keine, 
oder nur irrelevante oder vernachlässigbare Auswirkungen zu erwarten, die unter der 
Erheblichkeitsschwelle liegen.  

• erheblich: Nach der FFH-Verträglichkeitsprüfung sind deutliche Auswirkungen zu erwarten, 
die über der Erheblichkeitsschwelle liegen.  

Die Festlegung der Erheblichkeitsschwelle erfolgt stets einzelfall- und gebietsbezogen. Erheb-
lich sind Beeinträchtigungen, die sich in Ausmaß und Dauer mehr als unerheblich auf das Ge-
biet in seinen für die Erholung oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen auswirken 
können. Das Urteil zur A 143 (Westumfahrung Halle) des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG) 
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vom 17.01.2007 (9 A 20.05) äußert sich differenziert zu dieser Frage und den Fachkonventions-
vorschlägen von LAMBRECHT et al. 2004. Es führt unter Bezugnahme auf das Urteil des EuGH 
vom 07.09.2004 (C-127/02) u. a. aus: „Grundsätzlich ist somit jede Beeinträchtigung von 
Erhaltungszielen erheblich und muss als Beeinträchtigung des Gebiets als solches gewertet 
werden. Unerheblich dürften im Rahmen des Art. 6 Abs. 3 FFH-RL nur Beeinträchtigungen sein, 
die kein Erhaltungsziel nachteilig berühren (Rn. 41)“ (LAMBRECHT & TRAUTNER 2007, EU-KOM-
MISSION 2010). 

2 ÜBERSICHT ÜBER DAS SCHUTZGEBIET UND SEINE ERHALTUNGSZIELE  

2.1 Übersicht über das Schutzgebiet 

Das FFH- und Vogelschutz-Gebiet Ostertal (6509-301) besitzt eine Flächenausdehnung von 
456 ha und erstreckt sich zwischen den Ortslagen von Neunkirchen-Wiebelskirchen im Süden 
und Freisen-Haupersweiler bzw. Freisen-Grügelborn im Norden (Abbildung 2).  

 

Abbildung 2: Lage von FFH- und Vogelschutz-Gebiet Ostertal und geplanten WEA-Standorten 

St. Wendel 

Niederlinxweiler 

Grügelborn Haupersweiler 

Wiebelskirchen 

Dörrenbach 
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Es umfasst im Wesentlichen die Talräume im Einzugsgebiet der Oster ab Haupersweiler 
inklusive ihrer Zuflüsse (Selchen-, Bleisch-, Betzel-, Moortal- und Tiefenbach, Labach und 
Lautenbach) und den Lauf der Blies flussaufwärts ab der Einmündung der Oster bis auf Höhe 
Schafbrücker Mühle südlich von Ottweiler. Ausgenommen ist u. A. ein längerer Abschnitt der 
Oster zwischen Marth und der Einmündung des Tiefenbaches nördlich von Werschweiler. 

Das Gebiet ist charakterisiert als „naturnahes Bachtalsystem mit reich strukturierten Talhängen 
(naturnahe Wälder, Magerwiesen mit Gebüschen), wertgebenden Auenwiesen feuchter bis 
nasser Standorte sowie intaktem Bachlauf mit Ufervegetation [und] reaktivierte[n] Mühlgräben“. 
(SDB 2016).  

Allgemeiner Schutzzweck des zugleich als Naturschutzgebiet (NSG) ausgewiesenen Gebietes 
ist die Erhaltung, Wiederherstellung und Entwicklung eines günstigen Erhaltungszustandes und 
der räumlichen Vernetzung der Lebensraumtypen und der Arten des Anhangs II der FFH-
Richtlinie, der Brut-, Rast- oder Zugvogelarten des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie (VRL) 
und der gefährdeten Zugvogelarten nach Artikel 4 Absatz 2 der Vogelschutzrichtlinie inklusive 
ihrer Lebensräume (VO-NSG 2017).  

2.2 Erhaltungsziele 

2.2.1 Verwendete Quellen 

Erst mit dem Inkrafttreten der Schutzgebietsverordnung (VO-NSG 2017) wurden die Schutz-
zwecke des Gebietes verbindlich festgelegt. Dadurch ergeben sich Abweichungen zum zuvor 
veröffentlichten Standard-Datenbogen (SDB 2016). Zum bislang nur in Erstfassung vorlie-
genden Managementplan (MAP 2014) liegt ein erläuterndes Deckblatt vor (MUV 2019), das die 
notwendigen Anpassungen nach Inkrafttreten der VO-NSG (2017) darlegt. Erarbeitung und 
Veröffentlichung dieser Anpassungen sind lt. Deckblatt jedoch nicht vor 2021 zu erwarten. Auch 
das Entwurfsdokument zu den Erhaltungszielen des Gebietes (LUA 2017) weicht in einzelnen 
Punkten von der Schutzgebietsverordnung ab.  

2.2.2 Überblick über die Lebensräume des Anhang I der FFH-RL 

Die Schutzgebietsverordnung (VO-NSG 2017) nennt als Schutzzweck die folgenden 
Lebensraumtypen (LRT): 

Tabelle 1: Ziel-Lebensraumtypen des Schutzgebietes Ostertal 

Code Kurzbezeichnung Erhaltungs- 
Zustand lt. SDB 

3260 Fließgewässer mit flutender Wasservegetation B 

6430 Feuchte Hochstaudenfluren B 

6510 Flachland-Mähwiesen B 

8230 Silikatfelskuppen mit Pioniervegetation C 

9110 Hainsimsen-Buchenwälder B 

9160 Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwälder B 

9180* Schlucht- und Hangmischwälder C 

91E0* Erlen- und Eschenauenwälder, Weichholz-
Auenwälder 

B 

(* = prioritärer LRT) 
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2.2.3 Überblick über die Arten des Anhangs II der FFH-RL 

Als Arten des Anhangs II werden genannt (VO-NSG 2017): 

Tabelle 2: Zielarten des Schutzgebietes Ostertal nach Anhang II FFH-RL 

Gruppe Art Erhaltungs- 
Zustand lt. SDB 

Status 
lt. SDB 

Fische/Rundmäuler Bachneunauge (Lampetra planeri) B resident 

Fische/Rundmäuler Bitterling (Rhodeus sericeus amarus) B resident 

Fische/Rundmäuler Groppe (Cottus gobio) B resident 

Schmetterlinge Großer Feuerfalter (Lycaena dispar) C nur juvenile Stadien 

Schmetterlinge Dunkler Wiesenknopf-
Ameisenbläuling  
(Maculinea nausithous) 

A resident 

Säugetiere Biber (Castor fiber) B resident 

 

* Prioritäre Art 

 

2.2.4 Überblick über die Arten des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie 

Tabelle 3: Zielarten des Schutzgebietes Ostertal nach Anhang I VRL (VO-NSG 2017) 

Gruppe Art Erhaltungs- 
Zustand lt. SDB 

Status 
lt. SDB 

Eisvogel  (Alcedo atthis) A Brutnachweis 

Weißstorch  (Ciconia ciconia) B Brutnachweis 

Schwarzstorch (Ciconia nigra) - Nahrungsgast 

Mittelspecht (Dendrocopos medius) B Brutnachweis 

Schwarzspecht (Dryocopus martius) B Brutnachweis 

Neuntöter (Lanius collurio) B Brutnachweis 

Schwarzmilan (Milvus migrans) - - 

Rotmilan (Milvus milvus) B Nahrungsgast 

 

2.2.5 Überblick über die Arten nach Art. 4 Abs. 2 der Vogelschutzrichtlinie 

Tabelle 4: Zielarten des Schutzgebietes Ostertal nach Art.4, Abs. 2 VRL (VO-NSG 2017) 

Gruppe Art Erhaltungs- 
zustand lt. SDB 

Status 
lt. SDB 

Kuckuck (Cuculus canorus) - - 

Pirol (Oriolus oriolus) C Brutnachweis 

Braunkehlchen (Saxicola rubetra) C Brutnachweis 

2.2.6 Sonstige genannte Arten und Lebensräume 

Nach VO-NSG (2017) ist weiterer Schutzzweck des Gebietes „[…] die Erhaltung und 
Entwicklung der Gewässerläufe und Auen der Oster und ihrer Zuflüsse mit Quellgebieten, 
Talhängen und naturnahen Auenabschnitten einschließlich der Lebensgemeinschaften, u. a. 
Großseggenriede, seggen- und binsenreiche Nasswiesen, Röhrichte und Erlen-Weidensäume 
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und der dort lebenden standorttypischen, teils seltenen Arten wie Haarstrang-Wasserfenchel 
(Oenanthe peucedanifolia) und Wasser-Ampfer (Rumex aquaticus)“. 

Orpheusspötter (Hippolais polyglotta) und Zwergtaucher (Tachybaptus ruficollis) werden in der 
Schutzgebietsverordnung (VO-NSG 2017) nicht erwähnt, finden sich jedoch in den älteren 
Dokumenten (SDB 2016, MAP 2014) und werden auch im Entwurfsdokument zu den Erhal-
tungszielen (LUA 2019) aufgegriffen. 

Einzig im Entwurfsdokument zu den Erhaltungszielen (LUA 2019) werden angeführt: 

• Spanische Flagge (Euplagia quadripunctaria)  

• Grüne Keiljungfer (Ophiogomphus cecilia) und 

• Wespenbussard (Pernis apivorus). 

Darüber hinaus nennt der Datenbogen (SDB 2016) folgende, sonstige Tier- und Pflanzenarten: 

Tabelle 5: Sonstige Arten, Auszug aus dem SDB (2016) 

 Name 
Anh. 

IV 
Anh. 

V 
Status 

Pop.-
Größe 

Grund Jahr 

AMP Alytes obstetricans [Geburtshelferkröte] X  -  g 2003 

AMP Rana dalmatina [Springfrosch] X  -  t 2003 

AMP Rana ridibunda [Seefrosch]  X -  t 2003 

AMP Salamandra salamandra [Feuersalamander]   -  l 2003 

AMP Triturus alpestris [Bergmolch]   -  t 2003 

AMP Triturus helveticus [Fadenmolch]   -  t 2003 

AMP Triturus vulgaris [Grabenmolch,Teichmolch]   -  t 2003 

LEP Adscita heuseri [Ampfer-Grünwidderchen]   -  t 2003 

LEP Melitaea cinxia [Wegerich-Scheckenfalter]   -  t 2003 

LEP Nymphalis polychloros [Großer Fuchs]   -  l 2007 

LEP Pyrgus malvae [Kleiner Würfeldickkopffalter]   -  l 2007 

LEP Satyrium pruni [Pflaumen-Zipfelfalter]   -  t 2003 

MAM Eptesicus serotinus [Breitflügelfledermaus] X  g  k 1992 

MOO Amblystegium humile   r  t 2003 

MOO Brachydontium trichodes   r  t 2003 

MOO Calliergon cordifolium   r  t 2003 

MOO Campylostelium saxicola   r  t 2003 

MOO Cirriphyllum reichenbachianum    r  t 2003 

MOO Cryphaea heteromalla   r  t 2003 

MOO Dicranum fulvum   r  t 2003 

MOO Ditrichum pallidum   r  t 2003 

MOO Fissidens pusillus   r  t 2003 

MOO Fontinalis antipyretica   r  t 2003 

MOO Heterocladium heteropterum   r  t 2003 
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 Name 
Anh. 

IV 
Anh. 

V 
Status 

Pop.-
Größe 

Grund Jahr 

MOO Marsupella emarginata   r  t 2003 

MOO Neckera pumila   r  t 2003 

MOO Orthotrichum tenellum   r  - 2003 

MOO Scapania umbrosa   r  t 2003 

MOO Scapania undulata   r  t 2003 

MOO Schistostega pennata   r  t 2003 

MOO Seligeria pusilla   r  t 2003 

MOO Seligeria recurvata   r  t 2003 

MOO Tetrodontium brownianum   r  t 2003 

ODON Calopteryx splendens [Gebänderte Prachtlibelle]   -  l 2003 

ODON Calopteryx virgo [Blauflügel Prachtlibelle]   r p t 2003 

ODON Cordulia aenea [Gemeine Smaragdlibelle]   -  l 2003 

ODON Cordulegaster boltonii [Zweigestr. Quelljungfer]   -  t 2003 

ODON Orthetrum brunneum [Südlicher Blaupfeil]   -  t 1995 

ORTH Chrysochraon dispar [Große Goldschrecke]   r p t 1990 

ORTH 
Mecostethus grossus  
( = Stethophyma grossum [Sumpfschrecke]) 

  r p t 1997 

PFLA Bidens cernua [Nickender Zweizahn]   r  t 2003 

PFLA 
Callitriche platycarpa [Flachfrüchtiger 
Wasserstern] 

  r  t 2003 

PFLA Campanula glomerata [Knäuel-Glockenblume]   r  t 2003 

PFLA Carex vulpina [Fuchs-Segge]   r  t 2003 

PFLA Chenopodium bonus-henricus [Guter Heinrich]   r p t 1997 

PFLA Geum rivale [Bach-Nelkenwurz]   r p t 1990 

PFLA Lycopodium clavatum [Keulen-Bärlapp]  X r p t 1990 

PFLA Myosotis discolor [Buntes Vergißmeinnicht]   r  t 2003 

PFLA 
Oenanthe peucedanifolia [Haarstrang-
Wasserfenchel] 

  r  g 2003 

PFLA Peplis portula [Gewöhnlicher Sumpfquendel]   r  t 2003 

PFLA Potamogeton pectinatus [s.l.] [Kamm-Laichkraut]   r  t 2003 

PFLA Ranunculus sceleratus [Gift-Hahnenfuß]   r  t 2003 

PFLA Rumex aquaticus [Wasser-Ampfer]   r  t 2007 

PFLA Sparganium emersum [Einfacher Igelkolben]   r  t 2003 

PFLA Stellaria palustris [Sumpf-Sternmiere]   r  g 2003 
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2.3 Managementpläne/Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen * 

Detaillierte Ziele und Maßnahmen sind für das Gebiet bislang nicht festgelegt. Es sind grund-
sätzlich alle Maßnahmen und Nutzungen untersagt, die zu erheblichen Störungen und Beein-
trächtigungen der Vogelarten in der Fortpflanzungs- und Aufzuchtzeit sowie in den Zug- und 
Rastzeiten führen können. Für den Weißstorch wird in der Erstfassung des MAP (2014) ein 
Vorkommen in der Bliesaue bei Wiebelskirchen (ca. 6,7 km südlich der geplanten Anlagen-
standorte) und ein Horststandort in der Osteraue bei Werschweiler (ca. 2,5 km nordöstlich) 
genannt. Ein darüber hinausgehender, detaillierter Arten-Bestandsplan oder Angaben zu 
artspezifischen Maßnahmen, insbesondere zu Vogelarten, liegen bislang nicht vor (vgl. VO-
NSG 2017 und MUV 2019). 

2.4 Funktionale Beziehungen des Schutzgebiets zu anderen Natura 2000-Gebieten 

Die im Standarddatenbogen (SDB 2016) genannte Beziehung zum FFH- und Vogelschutz-
gebiet Blies (6609-305) durch die Gewässerkontinuität (Fortsetzung des Laufs der Blies) zu 
sehen und somit bezogen auf die Wirkfaktoren des Vorhabens nicht relevant. 

3 BESCHREIBUNG DES VORHABENS UND SEINER RELEVANTEN WIRKFAKTOREN 

3.1 Technische Beschreibung des Vorhabens 

Der Antragsteller plant die Errichtung von drei Windenergieanlagen (WEA) in der Gemarkung 
Niederlinxweiler (Stadt und Landkreis St. Wendel) im Bereich des TK25-Blattes 6509, 
Quadrant 3. Die geplanten Anlagenstandorte befinden sich zwischen den St. Wendeler 
Gemeindebezirken Niederlinxweiler und Dörrenbach im Bereich des Himmelwald-Bergrückens. 
Die Entfernung der nächstgelegenen, östlichen der drei geplanten WEA-Standorte zum 
Schutzgebiet beträgt ca. 2,0 km. Standorte und Anlagentyp der geplanten WEA sind in Tabelle 
6 und Tabelle 7dargestellt.  

Weitere Informationen zum Vorhaben sind dem Landespflegerischen Begleitplan zu 
entnehmen. 

Tabelle 6: Standortkoordinaten der WEA in UTM32 (ETRS 89) 

Anlage Gemarkung Flur Flurstück UTM32_X UTM32_Y 

WEA 1 Niederlinxweiler Flur 4 16/3 368860 5477703 

WEA 2 Niederlinxweiler Flur 4 16/3 369253 5477524 

WEA 3 Niederlinxweiler Flur 4 16/3 369683 5477450 

 

Tabelle 7: Technische Daten der WEA 

Technische Daten (Herstellerangaben) 

Hersteller Vestas Gesamthöhe 247 m 

Typ V 162-5.6 Blattzahl 3 

Fundament 573 m² Drehzahl ca. 4,3 - 12,1 U/min 

Rotordurchmesser 162 m Rotorfläche ca. 20.612 m² 

Nabenhöhe 166 m Nennleistung max. 5.6 MW 

 

* Die notwendigen Anpassungen der Erstfassung des MAP (2014) an die verbindliche VO-NSG (2017) werden nicht 

vor 2021 abgeschlossen sein (MUV 2019). 
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3.2 Wirkfaktoren des Vorhabens 

Bei den Wirkfaktoren in Zusammenhang mit der Errichtung von WEA ist zwischen Auswir-
kungen während der Bauphase, durch die Anlagenerrichtung selbst und während des Betriebs 
zu unterscheiden.  

Baubedingt ergeben sich Auswirkungen auf die Tierwelt durch Lärm- und anderweitige Schall-
immissionen sowie Bewegungsunruhe der Fahrzeuge und Maschinen. Aufgrund einer relativ 
kurzen Bauzeit sind solche Beeinträchtigungen aber nur von untergeordneter Bedeutung. Der 
Wirkbereich dieser Beeinträchtigungen beschränkt auf die Eingriffsflächen selbst und deren 
nähere Umgebung. Aufgrund einer Mindestentfernung von ca. 2,0 km zwischen Eingriffsflächen 
(geplante WEA-Standorte) und der Schutzgebietsgrenze sind baubedingte Wirkungen auf 
dessen Zielarten und Ziel-Lebensräume auszuschließen. 

Bau- und anlagenbedingt kommt es durch Inanspruchnahme von Flächen durch Rodungen, 
(Teil-) Versiegelung und vollständige Überbauung zum zeitweisen bis dauerhaften Verlust von 
Bodenfunktionen und Biotopen im Eingriffsbereich des Vorhabens. Betroffen sind im konkreten 
Vorhaben Waldflächen inklusive Schlagflur- und Jungwuchsflächen sowie befestigte Forstwege 
und deren Säume. Hierdurch kommt es zum zeitweisen bis dauerhaften Verlust potenzieller 
Lebensräume verschiedener Tierarten. Der Wirkbereich dieser Beeinträchtigungen beschränkt 
auf die Eingriffsflächen selbst und deren nähere Umgebung. Aufgrund einer Mindestentfernung 
von ca. 2,0 km zwischen Eingriffsflächen (geplante WEA-Standorte) und der Schutzgebiets-
grenze sind Wirkungen auf dessen Zielarten und Ziel-Lebensräume mit auszuschließen. 

Im Zusammenhang mit dem Betrieb von WEA lassen sich vor allem Beeinträchtigungs-
potenziale für die hochmobilen und den Luftraum als Lebensraum nutzenden Artengruppen der 
Vögel und Fledermäuse erkennen. 

Der offensichtlichste Wirkfaktor durch Betrieb von WEA ist die Tötung durch Rotorschlag. Eine 
direkte Kollision mit den Blättern aber auch innere Verletzungen durch starke Druckschwan-
kungen (sog. „Barotrauma“) im Bereich des Rotors stellen eine erkennbare Gefährdung 
flugfähiger Tiere dar. Eine Darstellung der besonders kollisionsgefährdeten Vogel- und 
Fledermausarten ist dem „Leitfaden zur Beachtung artenschutzrechtlicher Belange beim 
Ausbau der Windenergienutzung im Saarland“ (VSW & LUA 2013) zu entnehmen. Enthalten ist 
auch eine Angabe von Abstandsempfehlungen zu WEA für die einzelnen Arten. 

Durch den Betrieb kommt es weiterhin zu Störungen infolge erhöhter Lärmemissionen sowie 
durch Schattenwurf. Dies kann einzeln oder in Kombination bei einigen Arten zu einem Meide-
verhalten und somit zu indirekten Habitatverlusten führen, betrifft jedoch nur das nähere Umfeld 
der Anlagen. Angaben zu besonders störungsempfindlichen Vogelarten sind ebenfalls dem 
Leitfaden (VSW & LUA 2013) zu entnehmen. 
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4 PROGNOSE VON BEEINTRÄCHTIGUNGEN DER ERHALTUNGSZIELE DURCH DAS 
VORHABEN 

4.1 Räumlicher Zusammenhang von Vorhaben und Schutzgebiet 

Das Vorhaben befindet sich, bezogen auf die Nord-Süd-Ausdehnung des gesamten 
Schutzgebietes circa 2,0 km, östlich des mittleren Gebietsteiles (siehe Abbildung 2).  

4.2 Mögliche Beeinträchtigungen durch das Vorhaben 

Ausgehend vom dargelegten Wirkfaktorenspektrum sowie angesichts der genannten Entfer-
nung von circa 2,0 km zwischen WEA und Schutzgebiet, sind bau-, anlagen- oder betriebsbe-
dingte Beeinträchtigung von Ziel-Lebensraumtypen des FFH- und Vogelschutz-Gebietes 6509-
301 Ostertal auszuschließen. Bezogen auf Zielarten aus der Gruppe der Fische und Rund-
mäuler, Schmetterlinge, Libellen und Säugetiere liegen ebenfalls keine vorhabenbedingten 
Wirkfaktoren vor, die geeignet sind, Beeinträchtigungen für die Arten und/oder ihre Lebens-
räume innerhalb des Schutzgebietes über die genannte Distanz zu entfalten.  

Somit verbleiben die europäischen Vogelarten als einzig betrachtungsrelevante Zielartengruppe 
des Schutzgebiets. Aus dieser Gruppe nennt der Leitfaden Windenergienutzung (VSW & LUA 
2013) vier Arten als besonders kollisionsgefährdet und den Schwarzstorch als sowohl kollisions-
gefährdet und wie auch zusätzlich besonders störungsempfindlich (Tabelle 8). 

Tabelle 8:  Kollisionsgefährdete und störungsempfindliche (*) Vogelarten nach Leitfaden 
Windenergienutzung Saarland (VSW & LUA 2013), die Zielarten des FFH- und 
Vogelschutz-Gebietes Ostertal sind. 

Art Mindestabstand Prüfbereich Priorität 

Rotmilan (Milvus milvus)  1.500 m 4.000 m mittel 

Schwarzmilan (Milvus migrans) 1.000 m 3.000 m mittel 

Schwarzstorch (Ciconia nigra) * 3.000 m 6.000 m mittel 

Weißstorch (Ciconia ciconia) 1.000 m 3.000 m sehr hoch 

Für die übrigen Vogel-Zielarten des Schutzgebietes kann eine betriebsbedingte Beeinträchti-
gung durch das Vorhaben ausgeschlossen werden. Ihre typischerweise, besonders aber im 
Vergleich mit dem o.g. Arten recht geringen Aktionsraumgrößen und die primär genutzten 
Flughöhen überschneiden sich, ausgehend von potenziell geeigneten Bruthabitaten im 
Schutzgebiet, nicht mit den Standorten der geplanten WEA in circa 2,0 km Entfernung.  

Nach den Ergebnissen des im Rahmen der Planungen erstellen, avifaunistischen Fachgut-
achtens (GUTSCHKER-DONGUS 2020c) konnten mit Bezug auf das FFH- und Vogelschutz-Gebiet 
Brutplätze bzw. Brutreviere oder zumindest Flugbewegungen aller genannten Arten (Weiß-
storch, Schwarzstorch, Rotmilan, Schwarzmilan) im Untersuchungsraum bis 3.000 m um die 
geplanten WEA-Standorte dokumentiert werden. Keine der dokumentierten Brutplätze bzw. 
Brutreviere befand sich dabei im Eingriffsbereich oder näheren Umfeld der Anlagenstandorte 
(im Fachgutachten als Potenzialfläche abgegrenzt), so dass bau- und anlagenbedingte Zer-
störung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten wie auch Störungen (i.S.d. § 44 Abs.1 Nr. 2 und 
Nr. 3 BNatSchG) ausgeschlossen sind. Im Folgenden sind daher nur betriebsbedingte Beein-
trächtigungen (Tötung oder Störung) zu betrachten. Details zu Methodik und Ergebnissen sind 
dem genannten Gutachten zu entnehmen. 
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Rotmilan (Milvus milvus) 
Bezogen auf das FFH- und Vogelschutz-Gebiet Ostertal konnte für das Untersuchungsjahr 
2019 ein Brutrevier ca. 2.000 m östlich von WEA3 (zwischen den Orten Werschweiler und 
Dörrenbach, östlich des Hungerbergs) und ein zweites Brutrevier ca. 3.700 m nordöstlich WEA3 
(am Kübel-Berg bei Saal) dokumentiert werden. Beide Brutreviere befinden sich mehr als 1.500 
m von den geplanten WEA entfernt und liegen somit außerhalb des geforderten Mindest-
abstands für Brutvorkommen. Die beobachteten Individuen hielten sich als Ergebnis der 
durchgeführten Raumnutzungsanalyse (RNA, nach VSW & LUA 2013 und ISSELBÄCHER 2018) 
nicht im Bereich der geplanten WEA-Standorte oder deren näherer Umgebung auf (Potenzial-
fläche, siehe Karten des Fachgutachtens). Flugbewegungen und daraus ableitbare essenzielle 
Nahrungshabitate wurden während der Beobachtungszeit vor allem außerhalb eines 3.000 m-
Radius um die geplanten Standorte dokumentiert. Somit kann eine signifikante Erhöhung des 
Tötungsrisikos oder eine Störung der beiden Brutpaare und damit auch eine Beeinträchtigung 
des Erhaltungszustandes als Zielart des FFH- und Vogelschutz-Gebietes Ostertal ausge-
schlossen werden.  

Ein weiterer Brutplatz (ca. 700 m nordwestlich von WEA1) erfordert dagegen aus den Belangen 
des speziellen Artenschutzrechtes (§ 44 Abs. 1 BNatSchG) heraus Vermeidungsmaßnahmen 
(Unattraktivgestaltung und Schaffung von Ablenkflächen bzw. eine „Mahd-Abschaltung“ für 
WEA1; siehe dazu die näheren Erläuterungen im avifaunistischen Fachgutachten) während der 
Betriebsphase. Erhebliche Beeinträchtigungen des Brutpaares sind aus artenschutzrechtlicher 
Sicht bei Umsetzung dieser Maßnahmen mit hinreichender Sicherheit auszuschließen. Ange-
sichts der weiten Entfernung des Brutplatzes von mehr als 2.700 m zur westlichen Schutz-
gebietsgrenze wie auch anhand der durch das Fachgutachten dokumentierten Raumnutzung 
(diese erstreckte sich vom Brutplatz aus bis etwa 1.800 m östlich der Schutzgebietsgrenze) ist 
jedoch kein Bezug dieses Brutpaares zum FFH- und Vogelschutz-Gebiet Ostertal gegeben. Es 
ließen sich keine Anhaltspunkte dafür finden, dass dieses Brutpaar Flächen innerhalb oder im 
nahen Umfeld des FFH- und Vogelschutz-Gebietes Ostertal als wichtige Habitatbestandteile, 
wie etwa zum regelmäßigen Nahrungserwerb, nutzt. Entsprechend ist eine Beeinträchtigung 
des Erhaltungszustandes des Rotmilans als Zielart des FFH- und Vogelschutz-Gebietes 
Ostertal auch für dieses Brutpaar auszuschließen. 

Schwarzmilan (Milvus migrans) 
Laut Fachgutachten konnten für das Untersuchungsjahr 2019 keine Brutplätze oder Brutreviere, 
sondern lediglich eine Nutzung des Untersuchungsgebietes um die geplanten WEA durch 
Nahrungsgäste aus benachbarten Regionen dokumentiert werden. Die geplanten WEA-
Standorte und ihre nähere Umgebung (Potenzialfläche, siehe Karten und Textdarstellung des 
Fachgutachtens) wurden nicht überflogen. Auch im Rahmen einer für das Gutachten 
durchgeführten Datenrecherche ergaben sich keine Hinweise auf Brutbestände im Unter-
suchungsraum. Somit kann der Eintritt von betriebsbedingt verursachten Tötungen oder 
Störungen durch die geplanten WEA und entsprechend auch eine Beeinträchtigung des 
Erhaltungszustandes des Schwarzmilans als Zielart des FFH- und Vogelschutz-Gebietes 
Ostertal ausgeschlossen werden. 

Schwarzstorch 
Ein Brutplatz konnte ca. 5.000 m nordöstlich von WEA3, in der Nähe des Kahlenborner Hofes 
nördlich von Breitenbach dokumentiert werden. Damit liegt dieser circa 500 m von der Gebiets-
grenze des Schutzgebiets Ostertal entfernt. Der Brutplatz befindet weit außerhalb des gefor-
derten Mindestabstandes (VSW & LUA 2013) von 3.000 m zu den geplanten WEA. Während 
der Untersuchungen im Rahmen des avifaunistischen Fachgutachtens wurden an einem 
einzigen Tag lediglich zwei Flugbewegungen der Art (klassifiziert als „Thermikkreisen“ und 
„Streckenflug“) dokumentiert. Beide Flügen fanden in einer Entfernung von etwa 2.800 m östlich 
von WEA1 statt. Eine Nutzung des Umfeldes der geplanten WEA-Standorte regelmäßig 
genutztes Nahrungshabitat ist anhand der gewonnenen Raumnutzungsdaten auszuschließen. 
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In Konsequenz kann der Eintritt von betriebsbedingt verursachten Tötungen oder Störungen 
durch die geplanten WEA und entsprechend auch eine Beeinträchtigung des Erhaltungs-
zustandes als Zielart des FFH- und Vogelschutz-Gebietes Ostertal ausgeschlossen werden. 

Weißstorch 
Für das Untersuchungsjahr 2019 konnte ein besetzter Horst ca. 2.500 m östlich von WEA3 
innerhalb der Ortschaft Werschweiler dokumentiert werden. Alle zwölf durch RNA belegten 
Flugbewegungen im Untersuchungsraum blieben deutlich von den geplanten WEA-Standorten 
entfernt. Somit kann der Eintritt von betriebsbedingt verursachten Tötungen oder Störungen 
durch die geplanten WEA sowie eine Nutzung des Umfeldes der geplanten WEA-Standorte als 
wichtiges, regelmäßig genutztes Nahrungshabitat ausgeschlossen werde. Entsprechend ist 
auch eine Beeinträchtigung des Erhaltungszustandes als Zielart des FFH- und Vogelschutz-
Gebietes Ostertal auszuschließen. 

Sonstige Arten 
Der nur in den Entwurfsdokumenten zum Gebiet (LUA 2019) genannte Wespenbussard (Pernis 
apivorus) ist im Leitfaden (VSW & LUA 2013) nicht als relevante Artengruppe in Bezug auf WEA 
genannt. Im Rahmen des Fachgutachtens wurden vereinzelte Flugbewegungen dokumentiert. 
Der Wespenbussard ist im Untersuchungsgebiet um die WEA lediglich als sporadischer Nah-
rungsgast nachgewiesen, eine Beeinträchtigung des Erhaltungszustandes dieser Art als Zielart 
des FFH- und Vogelschutzgebietes Ostertal durch das Vorhaben ist auch für diese Art auszu-
schließen. 

4.3 Zusammenwirkung mit anderen Plänen und Projekten 

„Führt das Vorhaben selbst offensichtlich zu keinerlei Beeinträchtigungen eines Schutzgebietes, 
sind andere Projekte nicht relevant.“ (BMVBW 2014, BMVI 2019). „Ausschließliche Beeinträchti-
gungen durch ggf. vorhandene andere Pläne oder Projekte sind in den jeweiligen Verträglich-
keitsprüfungen dieser Pläne bzw. Projekte zu prüfen“ (BMVI 2019). 

Da das Vorhaben keine Wirkfaktoren aufweist, die sich auf die Erhaltungsziele und den Schutz-
zweck des Gebietes auswirken können und somit Beeinträchtigungen des Schutzgebietes 
ausgeschlossen sind, ist eine Prüfung anderer Pläne und Projekte im Sinne bereits bestehen-
der Vorbelastungen entbehrlich. 

5 ABSCHLIEßENDE BEURTEILUNG 

Die im Rahmen der Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung durchgeführte Vorprüfung für das FFH- 
und Vogelschutz-Gebiet 6509-301 Ostertal zur geplanten Errichtung dreier WEA in der Gemar-
kung Niederlinxweiler (Windpark St. Wendel) kommt zu dem Ergebnis, dass das Vorhaben auf 
dem aktuellen Stand der Planung keine Wirkfaktoren aufweist, die potenziell zu Beeinträchti-
gungen des Natura 2000-Gebietes in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck 
maßgeblichen Bestandteilen (Lebensräume und Arten) führen können. Insbesondere lassen 
sich Beeinträchtigungen des Erhaltungszustand und der Erhaltungsziele der betrachtungs-
relevanten Vogelarten Weißstorch, Schwarzstorch, Rotmilan und Schwarzmilan ausschließen. 
Demnach ist i.S.d. §§ 33 und 34 BNatschG keine (vertiefende) Verträglichkeitsprüfung des 
Vorhabens erforderlich. 
 

Bearbeitet:  

           
i. A. Dennis Hanselmann,    i. A. Katinka Peerenboom, 
Dipl.-Biogeograph    Dipl.-Biologin 

Odernheim am Glan, 29.04.2020 
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